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Der Rat hat auf seiner Tagung vom 22. Juli 2014 die beiliegenden Schlussfolgerungen zur Region 

der Großen Seen angenommen. 
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ANLAGE 

Schlussfolgerungen des Rates zur Region der Großen Seen 

1. Unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Juli 2013 und vom 

16. Dezember 2013 bekräftigt die Europäische Union (EU) ihr Eintreten für die Förderung 

von Stabilität und Entwicklung in der Region der Großen Seen. Es sind entschiedene und 

abgestimmte Anstrengungen erforderlich, damit die Durchführung des Rahmenabkommens 

über Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit für die Demokratische Republik Kongo (DRK) 

und die Region (im Folgenden "Rahmenabkommen") nicht an Dynamik verliert. Die EU 

würdigt die Tätigkeit der Sondergesandten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Frau 

Mary Robinson, sowie der übrigen Gesandten in der Region der Großen Seen. Sie fordert 

insbesondere dazu auf, dass sich die internationale Konferenz zur Region der Großen Seen 

(ICGLR) sowie die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) Seite an Seite 

mit der Afrikanischen Union (AU) stärker einbringen und dass alle Parteien das Abkommen 

umsetzen. 

2. Die EU würdigt die Tätigkeit des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten 

Nationen, Martin Kobler, und der Stabilisierungsmission der Organisation der Vereinten 

Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO). Sie begrüßt die Fortschritte, 

die nach Niederlage der M23 bei der Sicherheit erzielt wurden, sowie die erfolgreichen 

gemeinsamen Aktionen, die der MONUSCO und den Streitkräften der Demokratischen 

Republik Kongo (FARDC) während der letzten sechs Monate gegen die bewaffnete Gruppe 

der ADF-NALU gelungen sind, und sie anerkennt die Opfer, die kongolesische Soldaten 

dabei gebracht haben. Die EU begrüßt, dass die MONUSCO entschlossen ist, mit Hilfe eines 

robusteren und flexibleren Ansatzes Zivilisten besser zu schützen. Die sich durch diese 

Entwicklungen eröffnenden Möglichkeiten sollten nicht ungenutzt bleiben und in Regionen, 

in denen keine bewaffneten Gruppen mehr aktiv sind, sollte die staatliche Autorität so rasch 

wie möglich wiederhergestellt werden. Die EU unterstützt in diesem Zusammenhang 

uneingeschränkt die Internationale Strategie zur Förderung von Sicherheit und Stabilisierung 

(Security and Stabilisation Support Strategy), mit der Stabilisierungsmaßnahmen in diesen 

Gebieten durchgeführt werden sollen. Sie begrüßt die Verkündung des Amnestiegesetzes und 

fordert die DRK eindringlich auf, in Zusammenarbeit mit Uganda und Ruanda die 

Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung von Mitgliedern der M23 schneller 

voranzutreiben und dabei Frauen und Kindern besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
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3. Die EU bekräftigt – aufbauend auf den ersten bereits ergriffenen Maßnahmen –, wie wichtig 
eine bedingungslose freiwillige Entwaffnung der Demokratischen Kräfte zur Befreiung 
Ruandas (FDLR) in der DRK ist und bekundet ihre Bereitschaft, diesen Prozess zu 
unterstützen. Es ist entscheidend, dass die Führung der FDLR in diesen Prozess einbezogen 
wird, dass dieser so zügig wie möglich durchgeführt wird und dass eine förmliche Übergabe 
aller geräumten Gebiete erfolgt. Die EU weist darauf hin, dass jegliche Unterstützung für die 
FDLR eine Zuwiderhandlung gegen die geltenden restriktiven Maßnahmen der VN und der 
EU darstellt. Die EU ist nach wie vor der Ansicht, dass Personen, die der Verübung von 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, des Völkermordes oder der 
schweren Verletzung der Menschenrechte, darunter sexuelle Gewalt und die Rekrutierung und 
der Einsatz von Kindersoldaten, beschuldigt werden, für ihre Verbrechen vor Gericht gestellt 
werden müssen. Die EU begrüßt die Erklärung der Regierung Ruandas, freiwillige 
Rückkehrer der FDLR im Rahmen des Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und 
Wiedereingliederungsprozesses erneut aufzunehmen. Dauerhafte Lösungen für die Auflösung 
von bewaffneten Gruppen werden durch regionales Engagement gefördert und die EU 
unterstützt in diesem Zusammenhang die gemeinsame Beteiligung von SADC und ICGLR an 
diesem Prozess. Die EU weist in Übereinstimmung mit dem Standpunkt der Regierung der 
DRK darauf hin, dass mit der MONUSCO abgestimmte Militäroperationen der FARDC 
gegen die FDLR nach wie vor eine Option sind, falls der freiwillige Prozess nicht zum Erfolg 
führen sollte.  

4. In der DRK, vor allem im Osten der DRK, sind immer noch über 40 weitere bewaffnete 
Gruppen aktiv mit entsetzlichen humanitären Auswirkungen für die Zivilbevölkerung, was 
zur Vertreibung von 2,6 Millionen Menschen geführt hat. Die EU ist besonders besorgt 
angesichts der Lage in der "Province Orientale" und der sich rasch verschlimmernden, durch 
menschliches Verschulden verursachten humanitären Krise in Katanga. Sie erinnert alle 
Parteien an ihre Pflicht, den Schutz von Zivilisten zu gewährleisten und das internationale 
Völkerrecht zu achten, einschließlich der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts. 
Die schweren Menschenrechtsverletzungen in der DRK, insbesondere das Problem der 
geschlechtsspezifischen Gewalt und der sexuellen Gewalt, und die Rekrutierung und der 
Einsatz von Kindersoldaten, ob von bewaffneten Gruppen oder anderen Akteuren verschuldet, 
müssen ein Ende finden. Die EU erinnert an die besondere Verantwortung, die den 
kongolesischen Behörden in diesem Zusammenhang zukommt, und unterstreicht die 
Bedeutung eines abgestimmten Vorgehens zur Reform des Justizsektors in der DRK, 
einschließlich der Militärjustiz. 
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5. Generell ist es von entscheidender Bedeutung, die Ursachen für die Gewalt in der Region 
anzugehen, wobei Faktoren wie die fehlende staatliche Kontrolle, die erheblichen 
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, Landfragen, ausstehende Reformen bei der 
wirtschaftspolitischen Steuerung, die Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen 
sowie die illegale Ausbeutung natürlicher Ressourcen zu berücksichtigen sind. In diesem 
Zusammenhang unterstützt die EU alle Bemühungen, die Transparenz bei den globalen 
Lieferketten für mineralische Rohstoffe zu verbessern, auch durch Ausarbeitung einer EU-
Initiative zur Förderung des verantwortungsvollen Bezugs von Mineralien aus 
Konfliktgebieten und Hochrisikogebieten. Da das Reformprogramm die Ursachen angeht, 
bietet seine Umsetzung gemäß dem Rahmenabkommen eine gute Möglichkeit, um 
internationale Unterstützung für gemeinsame Ziele zu werben. Die EU ist sich dessen 
bewusst, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit, größere Handelsmöglichkeiten und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen dazu beitragen könnten, langfristig Stabilität und Frieden in der 
Region sicherzustellen, und sie unterstützt daher die Organisation einer Konferenz für 
Investitionen des privaten Sektors in der Region der Großen Seen im Rahmen des 
Rahmenabkommens. 

6. Die EU bekräftigt ihre Zusage, bei ihren Partnerschaften mit den Ländern der Region der 
Großen Seen einen kohärenten Ansatz zu verfolgen, wobei sie sich darüber im Klaren ist, dass 
die politischen Entwicklungen und Wahlen, die gemäß den verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen durchgeführt werden sollten, in Burundi, der DRK und Ruanda unmittelbare 
Auswirkungen auf die langfristige Stabilität in der Region haben. Die EU bekräftigt, dass eine 
enge Zusammenarbeit mit den VN und den regionalen Organisationen vonnöten ist. 

7. Die für 2015 vorgesehenen Wahlen in Burundi sind eine wichtige Gelegenheit, die jüngsten 
Fortschritte zu untermauern, und verhelfen dem Land zu einer stabileren Zukunft. Die EU 
begrüßt, dass das Wahlrecht einvernehmlich angenommen wurde und sich alle Parteien auf 
einen Verhaltenskodex verständigt haben, sie ist allerdings zunehmend besorgt angesichts der 
Einschränkung des politischen Freiraums und der bürgerlichen Freiheiten und der daraus 
resultierenden Zunahme von Spannungen und Gewalt, insbesondere bei Jugendbewegungen 
mit Verbindung zu politischen Parteien. Eine Unterstützung der EU, auch für den 
Wahlprozess, kommt nur in Betracht, wenn dieser Prozess alle Seiten einschließt, transparent 
ist und friedlich verläuft. Die EU bekräftigt erneut, dass sie die Rolle der VN in Burundi 
entschieden unterstützt, ebenso wie den durch Vermittlung der Vereinten Nationen erstellten 
Zeitplan für Wahlen, der von den politischen Akteuren 2013 unterzeichnet wurde. 
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8. Die EU erinnert an ihr starkes Interesse an der demokratischen Entwicklung in der DRK und 

insbesondere an dem bevorstehenden Wahlzyklus, der 2016 in allgemeine Wahlen münden 

wird. Die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen unter Einhaltung der einschlägigen 

verfassungsrechtlichen Bestimmungen obliegt den kongolesischen Behörden; diese Wahlen 

sollten vollständig im Haushalt veranschlagt werden, alle Seiten einbeziehen und einem 

klaren Zeitplan folgen sowie den Empfehlungen der EU-Wahlbeobachtermission von 2011 

Rechnung tragen. Die EU anerkennt die Bedeutung der Dienste der MONUSCO bei der 

Vorbereitung der Wahlen. Sie unterstreicht außerdem ihre Zusage, alle dringend notwendigen 

Reformen in der DRK zu unterstützen, insbesondere in Bereichen wie Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, Korruptionsbekämpfung und Sicherheitssektor, Förderung eines 

besseren Geschäftsumfelds, Konsolidierung der Staatsstruktur, Achtung der 

Rechtsstaatlichkeit, Bekämpfung der Straflosigkeit, Prävention von sexueller Gewalt und 

Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten. Die Reform des Sicherheitssektors und 

insbesondere der Armee ist weiterhin von größter Bedeutung und sollte die Ergebnisse der 

GSVP-Missionen EUPOL und EUSEC wahren. 

Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Verwaltung der natürlichen Ressourcen sind für 

das kongolesische Volk Fragen von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang begrüßt 

die EU, dass die DRK ein vollwertiges Mitglied der Initiative zur Verbesserung der 

Transparenz in der Rohstoffindustrie (EITI) ist. 

9. Die EU begrüßt die Fortschritte, die Ruanda bei einer Reihe von Strukturreformen erzielt hat, 

insbesondere im Wirtschaftsbereich, und anerkennt die erfolgreichen 

Aussöhnungsbemühungen der letzten zwanzig Jahre seit dem Völkermord von 1994. 

Allerdings bekundet die EU ihre anhaltende Besorgnis angesichts der Einschränkungen, mit 

denen sich politische Parteien konfrontiert sehen, darunter die Beschneidung des politischen 

Freiraums sowie Berichte über Verschleppungen und Maßnahmen gegen 

Menschenrechtsverteidiger und die Zivilgesellschaft. Mit Blick auf die Wahlen 2017 fordert 

die EU Ruanda auf, seine Demokratisierungszusage konsequent einzuhalten, mehr politischen 

Freiraum zu gewähren, mehr Raum für eine unabhängige Zivilgesellschaft und insbesondere 

Menschenrechtsverteidiger zu schaffen, mehr Meinungsfreiheit für die Zivilgesellschaft und 

alle Bürger zuzulassen, damit eine umfassendere demokratische Beteiligung erleichtert wird. 
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10. Die EU hat ihre Unterstützung auf die Ziele des Rahmenabkommens abgestimmt. Die vor 

Kurzen erfolgte Annahme der nationalen Richtprogramme im Rahmen des 11. Europäischen 

Entwicklungsfonds für Burundi, die DRK1 und Ruanda mit einer Gesamtmittelzuweisung von 

über 1,5 Mrd. EUR wird durch Unterstützung auf regionaler Ebene und durch bilaterale 

Beiträge der EU-Mitgliedstaaten ergänzt. Die EU ist nach wie vor der Überzeugung, dass ein 

Schlüssel zur Ausschöpfung des Potenzials der Region der Großen Seen für die Länder dieser 

Region darin liegt, bei gewerblichen Projekten von gemeinsamem Interesse 

zusammenzuarbeiten. Die Rolle der Zivilgesellschaft, einschließlich Frauenorganisationen, 

und die Notwendigkeit einer größeren Rechenschaftspflicht gegenüber dem Bürger sind 

ebenfalls von grundlegender Bedeutung, wenn es darum geht, dauerhafte Lösungen für 

Konflikte und die Instabilität in der Region zu finden. 

11. Der Rat ersucht die Hohe Vertreterin und die Kommission, über die Umsetzung dieser und 

früherer Schlussfolgerungen des Rates Bericht zu erstatten und gegebenenfalls Vorschläge 

über Folgemaßnahmen zu unterbreiten, und kommt überein, sich vor Ende des Jahres erneut 

mit dieser Frage zu befassen. 

 

1 Die nationalen Richtprogramme für Burundi und die DRK sind am 26. Juni 2014 
unterzeichnet worden. 
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